
Betriebsparteiorganisationen der SED und die Betriebs
gewerkschaftsleitungen sich mit, der Schöffenwahl be
fassen mußten. Das ging nicht immer ohne Schwierig
keiten. Die Betriebsparteileitungen und die Betriebs
gewerkschaftsleitungen hätten mitunter gern die 
Schöffenwahl als eine drittrangige Frage abgetan. Sie 
verstanden es nicht immer, die Auswahl der Schöffen
kandidaten und die Durchführung der Wahlversamm
lungen mit ihren sonstigen Aufgaben sinnvoll zu ver
binden. Diese Aufgaben wurden mitunter als eine 
Störung angesehen, da in der gleichen Zeit die Wahlen 
zu den Parteileitungen und zu den Gewerkschafts
leitungen durchgeführt wurden. Dabei übersah man 
aber, daß man bei einer solchen Gelegenheit, die einen 
Überblick über den Kaderbestand verschafft, doch am 
besten auch diejenigen mit auswählen konnte, die für 
das Schöffemamt in Frage kommen, und beachtete nicht 
die Hinweise, die gerade auch unter diesem Gesichts
punkt gegeben wurden1).

Jedoch wird es sich in der Zukunft zeigen, daß die 
harten Auseinandersetzungen, die teilweise geführt 
werden mußten, nicht vergebens gewesen sind. Die Be
triebsleitungen unserer volkseigenen Betriebe werden 
in Zukunft nicht mehr aus einer falsch verstandenen 
Sparsamkeit heraus versuchen, zu verhindern, daß man 
in ihrem Betrieb gewählte Schöffen einsetzt, weil sie 
dadurch „auf 14 Tage der Produktion entzogen werden“. 
Die Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen 
werden in Zukunft mehr als bisher dafür sorgen, daß 
die Schöffen ihren Teil dazu beitragen, die Wachsam
keit zu erhöhen und das Staatsbewußtsein zu festigen, 
indem sie regelmäßig über ihre Tätigkeit bei Gericht 
Bericht erstatten und ihren Kollegen unsere Gesetze 
erläutern.

Die propagandistischen Aufgaben, die die Schöffen
wahlen an uns stellten, haben zugleich gezeigt, daß es 
möglich ist, alle Formen der politischen Massenarbeit 
auszugestalten und weiter auszubauen. So setzte sich 
der Direktor des Kreisgerichts Aue mit dem Zugfunk in 
Verbindung und trug dazu bei, daß in die Sendungen des 
Zugfunks Justizfragen mit aufgenommen werden. Däs 
Ministerium der Justiz hat diese Anregung bereits auf
gegriffen und erreicht, daß in den Anschlußzügen zu den 
Interzonenzügen die Fragen der Rechtsentwicklung in 
Westdeutschland in das Programm aufgenommen wer
den. Sehr viele Kreisgerichte haben eine vorbildliche 
Verbindung zur demokratischen Presse hergestellt und 
Schöflenkorrespondenzen, Berichte über Wahlversamm
lungen und das Gerichtsverfassungsgesetz erläuternde 
Artikel veröffentlicht. Die Verbindung mit den örtlichen 
Organen des Staates war unterschiedlich. Fast in allen 
Fällen haben die Räte der Kreise die Schöffenwahlen 
zumindest materiell (Überlassung von Kraftwagen) un
terstützt. Es gibt eine Reihe von guten Beispielen, in 
denen sich zahlreiche Funktionäre des Kreises als 
Referenten in Wahlversammlungen zur Verfügung 
stellten, was allerdings in einigen Fällen dazu geführt 
hat, daß die Richter selbst nur ein oder zwei Wahl
versammlungen übernommen haben. Sehr günstig für 
die Organisation der Arbeit hat sich in einigen Kreisen, 
wie in Weißenfels, die Bildung eines sog. Wahlbüros 
ausgewirkt, in dem ein Mitarbeiter des Gerichts und 
ein Mitarbeiter des Rates des Kreises arbeiteten. Der
artige Maßnahmen zeigen gleichzeitig, daß hier der Rat 
des Kreises wirklich den Sinn der Schöffenwahlen ver
standen hat.

Eine sehr wichtige Voraussetzung für den Erfolg der 
Schöffenwahlen war natürlich die bisherige Arbeit 
mit den Schöffen selbst. Dort, wo ein arbeitsfähiges 
Schöffenaktiv existierte, hat das Gericht auf ein 
zuverlässiges Kollektiv bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlversammlungen zurückgreifen 
können. Es ist besonders wichtig, daß nunmehr 
überall die Arbeit mit den Schöffen intensiviert wird. 
An zentralen Maßnahmen ist hierfür der Plan einer 
organisch aufgebauten Schöffenschulung vorgesehen. 
Die ersten Schulungsveranstaltungen sollen den Schöf
fen einen Einblick in die Organisation der Justiz und 
in das Wesen des Rechts vermitteln; dann soll zur Ver
mittlung der Kenntnisse in den einzelnen Rechtsge
bieten übergegangen werden. *
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Unabhängig von den jeweiligen Themen soll in jeder 
Schöffenschulung ein Erfahrungsaustausch mit den 
Schöffen durchgeführt werden. Gleichlaufend mit der 
Schulung soll sich der Inhalt der Schöffenzeitschrift, die 
eine ständig steigende Auflagenhöhe aufweist, verbes
sern. Unsere Schöffenzeitschrift ist ein wichtiger Faktor 
in der Arbeit mit den Schöffen, und es muß erreicht 
werden, daß jeder Schöffe Abonnent dieser Zeitschrift 
wird. Darüber hinaus sind auch Broschüren vorgesehen, 
die in einer allgemein verständlichen Form wichtige 
Gebiete der Rechtsprechung behandeln. Zur Organi
sierung der propagandistischen Arbeit der Schöffen 
haben sich die Schöffenaktivs besonders bewährt. Neben 
ihrer eigentlichen propagandistischen Tätigkeit — Be
richte über die Tätigkeit bei Gericht und Erläuterungen 
von Gesetzen — werden die Schöffen bei der Vorberei
tung von Justizausspracheabenden helfen. Nicht zuletzt 
muß aber bei allen Gerichten die Tätigkeit der Schöfffen 
in der Rechtsprechung sinnvoll geplant werden. Die 
Gerichte können sich nur dann überzeugend dafür ein- 
setzen, daß die Betriebsarbeiter 14 Tage zum Gericht 
kommen, wenn sie dafür sorgen, daß die Schöffen nicht 
gelegentlich im Gericht ohne Beschäftigung sind.

Die Schöffenwahlen waren eine wichtige Prüfung 
für die Qualität der Arbeit der Justizverwaltung. Sie 
haben ein reiches Erfahrungsmaterial in den Fra
gen der Anleitung und Kontrolle gebracht und 
gezeigt, daß man durchaus noch nicht mit den Metho
den der Anleitung und Kontrolle zufrieden sein 
kann. Das Ministerium der Justiz hat bewußt davon ab
gesehen, den Justizverwaltungsstellen eine Vielzahl von 
Berichtspflichten aufzuerlegen. Wir sind davon aus
gegangen, daß die Justizverwaltungsstellen bereits so
weit erzogen sind, daß sie ohne eine besondere Be
richtspflicht dem Ministerium der Justiz ein richtiges 
Bild vom Stand der Schöffenwahl in ihrem Bezirk 
übermitteln. Das war leider nicht immer der Fall. Sehr 
oft teilten die Leiter der Justizverwaltungsstellen dem 
Ministerium der Justiz nur die „besonderen Vorkomm
nisse“ ihres Bezirks mit. Das waren die Fälle, in denen 
die Aufstellung der Kandidaten nicht vorwärtsging, 
in denen mehrere Versammlungen durch schlechte 
Organisation und Vorbereitung mißlangen. Auch die 
Instrukteure des Ministeriums, die zur Anleitung und 
Hilfe in die Bezirke kamen, wurden einseitig informiert 
und verstanden es nicht immer, sich selbständig ein 
vollständiges, allseitiges Bild zu verschaffen. Eine solche 
Information vermittelte jedoch dem Ministerium kein 
richtiges Bild von der Situation. Diese Methode führte 
sogar dazu, daß Mitarbeiter des Ministeriums sich von 
den wenigen negativen Beispielen derart beeindrucken 
ließen, daß sie den Verlauf der Schöffenwahlen nicht 
so gut einschätzten, wie er in Wirklichkeit war. Wenn 
es auch wichtig ist, die negativen Beispiele zu erfahren, 
so kommt es doch darauf an zu wissen, in welchem 
Umfange sie im Bezirk auftraten und in welchem Ver
hältnis sie zu den guten Beispielen stehen. Das Ministe
rium ist nur dann in der Lage, richtig zu leiten, wenn 
es neben den besonders schlechten auch die besonders 
guten Beispiele kennt, damit es auch diese für die An
leitung der Gerichte auswerten kann.

Die Frage, ob eine Justizverwaltungsstelle oder das 
Ministerium der Justiz ein richtiges Bild von der je
weiligen Situation hat, ist aber auch mitunter falsch ge
stellt worden. So brachte ein Instrukteur des Ministe
riums der Justiz von einem Instruktionseinsatz in 
einem Bezirk die Meinung mit, der betreffende Leiter 
der Justizverwaltungsstelle habe keinen Überblick über 
den Stand der Schöffenwahlen, da die Informationen 
über dem Stand der Arbeit in einzelnen Kreisen 8 oder 
14 Tage alt seien. Bei einer Nachprüfung zeigte es sich 
aber, daß der Leiter ein sehr gutes Bild von seinem 
Bezirk hatte, denn er wußte, wie jedes Gericht arbeitet 
und wie die Arbeit vorwärtsgeht. Nicht der tägliche 
papieme Bericht gibt das richtige Bild, sondern die 
genaue Kenntnis der Situation.

Für die Arbeit der Instrukteure des Ministeriums der 
Justiz und der Justizverwaltungsstellen bedeutete die 
Schöffenwahl eine besondere Prüfung. Es zeigte sich 
sehr bald, daß es bei einer Instruktion nicht damit ge
tan ist nachzufragen, ob alles in Ordnung sei. Man muß 
sich vielmehr eine eigene Kenntnis von den Tatsachen
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